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ANWALTLICHE BERUFSAUSÜBUNGSGESELLSCHAFTEN –
EIN STATISTISCHER BLICK
PROF. DR. MATTHIAS KILIAN, KÖLN

Obwohl die Reform des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts seit Jahren die Berufs- und Rechtspolitik beschäf-
tigt, fehlen bislang konkrete Zahlen dazu, wie Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte eigentlich organisiert
sind. Wie viele von ihnen überhaupt soziiert sind und in
welchen Rechtsformen sie dies sind, war Gegenstand
einer aktuellen Studie des Soldan Instituts. Der Autor er-
läutert die gewonnenen Erkenntnisse und kommt zu
dem Schluss, dass eine Reform des anwaltlichen Gesell-
schaftsrechts, so wichtig sie ist, nur einen relativ gerin-
gen Teil der Anwaltschaft berühren wird.

I. EINLEITUNG

Die Reform des berufsspezifischen Gesellschaftsrechts
der Rechtsanwälte, terminologisch unscharf auch als
„Sozietätsrecht“ bezeichnet, beschäftigt die Berufs- und
Rechtspolitik seit einigen Jahren.1

1 Eine Skizze der historischen Entwicklung bei Kilian, Die Reform des anwaltlichen
Gesellschaftsrechts, Bonn 2018, 19 ff.

Das BVerfG hat 2014
und 2016 Reformaufträge erteilt,2

2 BVerfG, NJW 2014, 613 ff.; NJW 2016, 700 ff.

die Europäische
Kommission 2017 Liberalisierungen angemahnt.3

3 Länderbericht der EU-Kommission v. 22.2.2017 zu Deutschland, 53.

2010
und 2016 hat der Deutsche Juristentag Empfehlungen
für eine Umgestaltung ausgesprochen.4

4 DJT, Beschlüsse des 68. DJT, 19 f.; DJT, Beschlüsse des 71. DJT, 38 f.

Durch eine
Stellungnahme der BRAK aus dem Mai 20185

5 Vorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer zur Reform des berufsrechtlichen Ge-
sellschaftsrechts, Mai 2018, BRAK-Stn-Nr. 15/2018.

und
einen vom Rechtswissenschaftler Martin Henssler im
Auftrag des DAV erstellten Diskussionsvorschlag zu
einem BRAO-Reformgesetz,6

6 Henssler, AnwBl. Online 2018, 564, 567 f.

der im Juni 2018 vorge-
stellt wurde, hat die Diskussion in den vergangenen
Monaten stark an Dynamik gewonnen.7

7 Aktuelle Beiträge zur Reformdiskussion etwa von Offermann-Burckart, ZRP 2018,
158; Wolf, BRAK-Mitt. 2018, 162; Kury, BRAK-Mitt. 2018, 165; Römermann, NZG
2018, 1041; Ludwig/Kury, BRAK-Mitt. 2018, 278 (in diesem Heft).

Bemerkenswert an der Reformdiskussion, in deren Zent-
rum die Erweiterung der Organisationsfreiheit der An-
waltschaft steht, ist, dass niemand so recht zu wissen
scheint, wie eigentlich die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in der Gegenwart organisiert sind, wie
also gleichsam „der Markt“ für die angedachten Refor-
men aussieht. Im Rahmen der kürzlich veröffentlichten
Studie „Die Reform des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts“ hat daher das Soldan Institut den Versuch einer
Klärung der Frage unternommen, wie viele der rund
162.000 in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte überhaupt soziiert und in wel-
chen Rechtsformen sie vergesellschaftet sind. Gemeint
ist die Zahl der in Kanzleien niedergelassenen Rechts-

anwälte. Insofern bleiben die 1975 Nur-Syndikusrechts-
anwälte unberücksichtigt, da sie sich auf Basis von
§§ 46 ff. BRAO nicht soziieren können.8

8 BRAK, Kleine Mitgliederstatistik, Stand 1.1.2018.

II. METHODISCHES

Seit Langem bekannt ist die Zahl der Partnerschaftsge-
sellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Aktiengesellschaften und LLPs, die Träger einer An-
waltskanzlei sind. Die entsprechenden Zahlen publiziert
jährlich die Bundesrechtsanwaltskammer.9

9 Die Datenreihen sind dokumentiert bei Kilian/Dreske, Statistisches Jahrbuch der
Anwaltschaft 2017/18, 139 ff.

Die große
Unbekannte ist die Zahl der Gesellschaften bürger-
lichen Rechts, da diese weder gesellschafts- noch be-
rufsrechtlich registerpflichtig sind. Die absolute Zahl
der Gesellschaften einer bestimmten Rechtsform lässt
aber ohnehin keinen Rückschluss auf die Zahl der in
einer solchen Rechtsform tätigen Rechtsanwälte zu. Die
durchschnittlichen Größen von Kanzleien, gemessen
über die Zahl der in ihr tätigen Berufsträger, unterschei-
den sich in Abhängigkeit von der Rechtsform erheblich.

Studien des Soldan Instituts, in denen sowohl Kanzlei-
größen als auch Rechtsformen ermittelt wurden, haben
gezeigt, dass sich die geringste Zahl Berufsträger pro
Sozietät in solchen Berufsausübungsgesellschaften fin-
det, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts organisiert
sind, gefolgt von einfachen Partnerschaftsgesellschaf-
ten. Die Durchschnittsgrößen von GbR und PartG unter-
scheiden sich hierbei nicht sehr stark. Anders ist das
Bild bei den PartG mbB; sie sind im Durchschnitt deut-
lich größer als einfache Partnerschaftsgesellschaften
und Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Besonders be-
rufsträgerstark sind im Mittel Rechtsanwaltsgesell-
schaften mbH und Gesellschaften ausländischer
Rechtsform. Ihre absolut betrachtet geringe Zahl kann
daher darüber hinwegtäuschen, dass sie gleichwohl be-
rufliche Heimat einer relativ großen Zahl von Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten sind.

Um die Zahl der in Berufsausübungsgesellschaften täti-
gen Rechtsanwälte zumindest näherungsweise zu be-
stimmen, wird nachfolgend ein zweischrittiges Vorge-
hen gewählt: Zunächst wird auf der Basis einer Stich-
probe untersucht, in welchen Rechtsformen Sozietäten
einer Größe von zwei bis 50 Berufsträgern organisiert
sind und welchen Anteil der Rechtsanwälte sie auf sich
vereinen können. In einem zweiten Schritt werden die
75 größten deutschen Kanzleien untersucht, weil ihre
Größe von zum Teil mehreren Hundert Berufsträgern
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bei einer einschrittigen Betrachtung auf der Basis einer
Stichprobenziehung die Werte für die Gesamtanwalt-
schaft stark verzerren könnte.

III. RECHTSANWÄLTE IN KLEINEREN UND
MITTELGROSSEN SOZIETÄTEN

Anhaltspunkte zur Verteilung der Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte, die ihren Beruf jenseits der Groß-
kanzleiwelt ausüben, auf die verschiedenen Organisa-
tionsmodelle bieten Studien des Soldan Instituts, die
sich mit dieser Frage zwar nicht dezidiert befasst ha-
ben, entsprechende Informationen aber im Rahmen der
Erhebung sozio-demographischer Merkmale von Befra-
gungsteilnehmern erhoben haben. Diese Studien wei-
sen zunächst nach, dass viele der deutschen Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte weiterhin in Einzelkanzlei-
en tätig sind. Unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass in Anwaltsbefragungen erfahrungsgemäß die be-
sonders häufig als Einzelanwalt niedergelassenen Titu-
laranwälte und Syndikusanwälte unterrepräsentiert
sind, lässt sich der Anteil der Einzelanwälte auf nach
wie vor rund 45 % schätzen.10

10 Näher Hommerich/Kilian, AnwBl. 2009, 298. Rechtsanwälte in Bürogemeinschaf-
ten, Alt-Syndizi, Syndikusrechtsanwälte mit Doppelzulassung, Titularanwälte,
Rechtsanwälte mit Zweitberuf (19 %, hierzu Kilian, AnwBl. 2017, 624) oder Rechts-
anwälte „im Ruhestand”, von denen es mehrere Zehntausend gibt, sind besonders
häufig Einzelanwälte.

Verengt man sodann den Blick auf Sozietäten einer Grö-
ße von 2 bis zu 50 Rechtsanwälten, waren am Berufs-
rechtsbarometer 2017 des Soldan Instituts teilnehmen-
de Sozien im Jahr 2017 zu 63 % in Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts, zu 15 % in Partnerschaftsgesellschaf-
ten und zu 19 % in Partnerschaftsgesellschaften mit be-
schränkter Berufshaftung berufstätig. Dies entspricht
einem Anteil von 97 % aller vergesellschaftet tätigen
Rechtsanwälte.

Der Anteil der Kapitalgesellschaften und Gesellschaften
ausländischer Rechtsform war in der Befragung bei
Kanzleien einer Größe von bis zu 50 Berufsträgern im
Vergleich hierzu unbedeutend: In Gesellschaften aus-
ländischer Rechtsform und in Kapitalgesellschaften des
deutschen Rechts waren in der Summe nur 3 % der
Rechtsanwälte aus Sozietäten mit weniger als 50 Be-
rufsträgern tätig. Selbst wenn man davon ausgeht,
dass die Kanzleien in der Befragung aufgrund ihrer ge-
ringen absoluten Zahl unterrepräsentiert waren, ist die
Annahme realistisch, dass der Anteil der Rechtsanwäl-
te, die in kleineren Kanzleien dieser Rechtsform tätig
sind, deutlich unter 10 % liegt.

Vergleichswerte für Kanzleien dieser Größe hat das Sol-
dan Institut in den Jahren 2011 und 2014 ermittelt. Bei
einem entsprechenden Vergleich zeigt sich, dass mit
der Verfügbarkeit der PartG mbB der Anteil der verge-
sellschafteten Rechtsanwälte, die in Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts soziiert sind, von 2011 bis 2017 von
74 % auf 63 % zurückgegangen ist. Seit 2014 ist zudem

der Anteil der in einfachen Partnerschaftsgesellschaften
soziierten Rechtsanwälte um neun Prozentpunkte von
24 % auf 15 % zurückgegangen.

Tab. 1: Entwicklung der Verteilung soziierter Rechtsanwälte aus
Sozietäten mit max. 50 Rechtsanwälten – nach Rechtsform (in %)

Jahr 2011 2014 2017

GbR 74 62 63

PartG 23 24 15

PartG mbB 0 11 19

Sonstige (GmbH, AG, LLP) 3 3 3

Quelle: Eigene Erhebungen

Eine Langzeitbetrachtung bestätigt insofern, dass sich Part-

nerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung in

etwa zu gleichen Teilen aus früheren Gesellschaften bürger-

lichen Rechts und einfachen Partnerschaftsgesellschaften re-

krutieren. Die Tatsache, dass der Anteil der in Gesellschaften

bürgerlichen Rechts soziierten Rechtsanwälte trotz der

Schaffung einer Rechtsformvariante der Partnerschaftsge-

sellschaft lediglich im einstelligen Prozentpunktbereich rück-

läufig war, zeigt zudem das große Beharrungsvermögen die-

ser Rechtsform. Auffällig ist, dass bei Kanzleien einer Größe

von maximal 50 Rechtsanwälten die einfache Partnerschafts-

gesellschaft nicht in dem Maße von der Partnerschaftsgesell-

schaft mit beschränkter Berufshaftung verdrängt worden ist,

wie dies bei größeren Kanzleien feststellbar ist.

IV. RECHTSANWÄLTE IN GROSSKANZLEIEN

Von den 75 größten deutschen Kanzleien – dies sind
Kanzleien mit einer Größe von 58 oder mehr Berufsträ-
gern11

11 Die Größenangaben sind der Statistik der größten deutschen Kanzleien, die jähr-
lich vom Branchenanalysten JUVE erstellt wird, entnommen.

– waren Ende 2017 34 als Partnerschaftsgesell-
schaften mit beschränkter Berufshaftung organisiert
(46 %), eine als Partnerschaftsgesellschaft, 14 als
Rechtsanwaltsgesellschaften mit beschränkter Haf-
tung12

12 Einige davon sind oder waren eng mit deutlich größeren Wirtschaftsprüfungs- oder
Steuerberatungsgesellschaften verbunden, die traditionell als Kapitalgesellschaft
organisiert werden.

(19 %) und eine als Rechtsanwalts-Aktiengesell-
schaft.13

13 Gerber, JUVE Handbuch, 916 f.

25 (dies sind 34 %) waren als Gesellschaften
ausländischen Rechts verfasst. Die seit einigen Jahren
in Deutschland besondere Aufmerksamkeit findende Li-
mited Liability Partnership des britischen Rechts wurde
doppelt so häufig gewählt wie die des Rechts eines der
US-amerikanischen Bundesstaaten.14

14 16 Kanzleien waren als UK Limited Liability Partnership, acht als US Limited Liabi-
lity Partnership und eine als US General Partnership verfasst.

Deutlich wird damit, dass trotz Einführung der Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung im
Jahr 2013, die eine Reaktion auf das Vordringen aus-
ländischer Rechtsformen war, Gesellschaften ausländi-
schen Rechts jedenfalls im Bereich der Großkanzleien
weiterhin von großer Bedeutung sind. Aber auch 120
„kleinere“ Sozietäten bedienen sich nach wie vor einer
ausländischen Rechtsform. Gleichwohl kann die Part-
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nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
für sich beanspruchen, die bedeutendste der miteinan-
der konkurrierenden Rechtsformen zu sein, ist doch fast
die Hälfte der Großkanzleien in einer PartG mbB organi-
siert. Die einfache Partnerschaftsgesellschaft, die An-
walts-Aktiengesellschaft und die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts spielen hingegen als Organisationsmodell
für die größten deutschen Kanzleien kaum eine bzw. kei-
ne Rolle.

Abb. 1: Rechtsformen der 75 größten deutschen Sozietäten (2017)

Der Befund, dass die erst seit 2013 zur Verfügung ste-
hende Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Be-
rufshaftung binnen weniger Jahre das bedeutendste
Organisationsmodell für Großkanzleien geworden ist,
wirft die zwangsläufige Frage auf, welche Rechtsform
durch die PartG mbB verdrängt worden ist. Aufschluss
kann ein Vergleich der von Großkanzleien genutzten
Rechtsformen in den Jahren 2017 und 2013 bieten:

2013 war die dominierende Rechtsform der größten
deutschen Kanzleien mit 45 % die einfache Partner-
schaftsgesellschaft, gefolgt von ausländischen Rechts-
formen (32 %, davon UK-LLP 19 % und US-LLP/GP
13 %). Die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH war Träge-
rin von 12 % dieser Kanzleien. Ein auf der Basis dieser
Erkenntnisse möglicher Vergleich mit dem Jahr 2017
zeigt, dass die PartG mbB praktisch vollständig die ein-
fache Partnerschaftsgesellschaft verdrängt hat, die in
der Gegenwart nur noch von einer einzigen Großkanzlei
genutzt wird. Der Anteil der Gesellschaften ausländi-
scher Rechtsform hat hingegen nicht abgenommen,
sondern sogar weiter zugenommen. Gleiches gilt auch
für die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die ihren Anteil
von 12 % auf 19 % gesteigert hat.

Zugenommen hat damit der Anteil der Rechtsformen,
die eine umfassende Beschränkung der Gesellschafter-
haftung ermöglichen (von 44 % auf 51 %). Der Aus-
schluss der Berufshaftung der Gesellschafter ist in der
Gegenwart hingegen Standard für Großkanzleien: Le-
diglich in einer der 75 untersuchten Kanzleien haften
Gesellschafter im Außenverhältnis noch für eigene Be-
rufsausübungsfehler. 2014 war dies noch in fast der
Hälfte der Kanzleien der Fall.

Abb. 2: Rechtsformen der 75 größten deutschen Sozietäten
2017/2014

Die Bedeutung der Rechtsformen entspricht bei einer
kanzleibezogenen Betrachtung nicht exakt der Bedeu-
tung bei einer berufsträgerbezogenen Analyse, wenn-
gleich die Abweichungen (vor allem zu Gunsten der UK
LLP) relativ gering ausfallen: Von den 11.249 in den 75
größten Kanzleien Deutschlands tätigen Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten sind 5.036 (44,8 %) in Part-
nerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaf-
tung, 2.797 in UK LLPs (24,9 %), 2.085 in Rechtsan-
waltsgesellschaften mbH (18,5 %), 1.183 in Gesell-
schaften US-amerikanischen Rechts (10,5 %), 90 in
einer Partnerschaftsgesellschaft (0,8 %) und 58 in einer
Aktiengesellschaft (0,5 %). In absoluten Zahlen gemes-
sen sind Kanzleien, die als UK-LLPs organisiert sind, be-
sonders groß (178 Berufsträger), gefolgt von Rechtsan-
waltsgesellschaften mit beschränkter Haftung (149 Be-
rufsträger) und Partnerschaftsgesellschaften mit be-
schränkter Berufshaftung (148 Berufsträger). Kanzlei-
en, die sich in US-amerikanischen Rechtsformen organi-
sieren, sind im Durchschnitt kleiner (131 Berufsträger).

Abb. 3: Verteilung der in den 75 größten Sozietäten tätigen
Rechtsanwälte – nach Rechtsform 2017

KILIAN, ANWALTLICHE BERUFSAUSÜBUNGSGESELLSCHAFTEN – EIN STATISTISCHER BLICK
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V. GESAMTZAHL DER RECHTSANWÄLTE IN
SOZIETÄTEN

Führt man die Befunde zu Großkanzleien und zu Kanz-
leien einer Größe von maximal 50 Berufsträgern zusam-
men, lässt sich die Verteilung der in Sozietäten tätigen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf die einzel-
nen Rechtsformen wie folgt näherungsweise bestim-
men: 55 % sind in Gesellschaften bürgerlichen Rechts,
13 % in Partnerschaftsgesellschaften, 22 % in Partner-
schaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung,
5 % in Rechtsformen des ausländischen Rechts und 5 %
in Rechtsanwaltskapitalgesellschaften tätig. Es handelt
sich hierbei, dies ist zu betonen, um Näherungswerte,
die auf der Basis mehrerer Kennziffern gebildet wurden.
Auf der Basis der durchschnittlichen Kanzleigröße ist es
wahrscheinlicher, dass der Anteil der Rechtsanwälte
aus Gesellschaften bürgerlichen Rechts und aus Part-
nerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaf-
tung etwas niedriger als etwas höher liegt. Bei einfa-
chen Partnerschaftsgesellschaften und Rechtsanwalts-
kapitalgesellschaften verhält es sich genau umgekehrt.

Abb. 4: Rechtsformen der in Sozietäten tätigen Rechtsanwälte
2018 (Schätzung)

Abb. 5: Organisationsformen der Rechtsanwälte 2018 (Schätzung)

Sinnvoll ist es, für eine Einordnung der Bedeutung der
Rechtsformen den Gesamtmarkt in den Blick zu neh-
men, das heißt auch Einzelunternehmen einzubeziehen.
Geht man realistisch von einem Anteil von weiterhin
rund 45 % Rechtsanwälten aus, die den Beruf als Einzel-
anwalt ausüben oder in einer Kanzlei mit einem einzi-
gen Eigentümer tätig sind, ergibt sich, dass 30 % aller
Rechtsanwälte in Gesellschaften bürgerlichen Rechts
tätig sind, 7 % in Partnerschaftsgesellschaften, 12 % in
Partnerschaftsgesellschaften mbB und je 3 % in Gesell-
schaften ausländischer Rechtsform und in Kapitalge-
sellschaften.

VI. RESÜMEE

Geht man davon aus, dass von den 162.000 in Kanzlei-
en niedergelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälten maximal 90.000 in Sozietäten tätig sind, lässt
sich die Zahl der in Partnerschaftsgesellschaften zusam-
mengeschlossenen Anwälte auf rund 32.000 schätzen,
davon rund 20.000 in Partnerschaftsgesellschaften mit
beschränkter Berufshaftung. In Gesellschaften bürger-
lichen Rechts sind knapp 50.000 Berufsträger tätig, in
Rechtsanwaltskapitalgesellschaften und in Gesellschaf-
ten ausländischer Rechtsform jeweils ca. 4.500.

Eine statistische Annäherung an die relative Bedeutung
der verschiedenen denkbaren Organisationsmodelle
verdeutlicht somit, dass sich trotz aller Rechtsentwick-
lungen der vergangenen 25 Jahre die Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts als Organisationsmodell weiterhin
großer Beliebtheit erfreut. Nach wie vor ist eine Mehr-
heit der vergesellschaftet tätigen Rechtsanwälte in die-
ser Rechtsform organisiert. Immerhin knapp ein Drittel
der soziierten Rechtsanwälte muss aufgrund der Orga-
nisationsform ihrer Kanzlei keine persönliche Haftung
für Verbindlichkeiten wegen eigenen Berufsausübungs-
fehlern fürchten, fast die Hälfte ist vor der Haftung für
fremde Berufsausübungsfehler geschützt.

Erkennbar ist in dieser Frage aber eine deutlich zweige-
teilte Welt der Anwaltschaft: Rechtsanwälte aus Kanz-
leien einer Größe von mehr als 50 Rechtsanwälten haf-
ten aufgrund der Rechtsform ihrer Kanzlei zu 99 %
nicht mehr persönlich, in kleineren Kanzleien sind nur
22 % der Rechtsanwälte durch die Rechtsform der
kanzleitragenden Gesellschaft abgesichert. Deutlich ist
auch: So wichtig die Reform des Sozietätsrechts ist, so
relativ klein ist ihre Zielgruppe jedenfalls mit Blick auf
Erwägungen zur Rechtsformwahl und Modifizierungen
existierender Regelungen zu bestimmten Rechtsformen:
75 % der Rechtsanwälte sind in Einzelunternehmen und
in Gesellschaften bürgerlichen Rechts tätig. Bereits die
Reformen der Vergangenheit haben sie nicht erreicht.
Sie werden auch von einer künftigen Reform des Sozie-
tätsrechts kaum berührt werden – möglicherweise ha-
ben sie aber andere berufsrechtliche Bedürfnisse, die
eine „große BRAO-Reform“, die kraft Definition ja keine
bloße Reform des Sozietätsrechts sein sollte, adressie-
ren könnte.
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